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1 Allgemeine Angaben 

 Deutsche Bauchemie e.V.  

Industrieverband Klebstoffe e.V.  

Verband der deutschen Lack- und  

Druckfarbenindustrie e.V. 

 Modifizierte mineralische Mörtel  

Programmhalter 

IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. 

Panoramastr. 1 

D-10178 Berlin  

 Inhaber der Deklaration 

Deutsche Bauchemie e.V. 

Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt 

Industrieverband Klebstoffe e.V., 

Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf 

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. 

Mainzer Landstr. 55, 60329 Frankfurt 

Deklarationsnummer 

EPD-DIV-2013311-D 

 Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit 

1kg/1kg; Dichte 800 - 1.700 kg/m³ 

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorienregeln: 

PCR mineralische Werkmörtel, Juni 2011  

(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen Sachver-

ständigenausschuss, SVA) 

 Gültigkeitsbereich: 

Diese validierte Deklaration berechtigt zum Führen des 

Zeichens des Instituts Bauen und Umwelt e.V. Sie gilt aus-

schließlich für die genannten Produktgruppen für Werke in 

Deutschland, fünf Jahre vom Ausstellungsdatum an. Der 

Deklarationsinhaber haftet für die zugrunde liegenden 

Angaben und Nachweise. Es handelt sich hierbei um eine 

Verbands-EPD, beruhend auf der Muster-Deklaration [EPD-

DIV-Nummer Datenbanksystem], bei der für die Berechnung 

der Ökobilanz das Produkt einer Gruppe ausgewählt wurde, 

welches die höchsten Umweltlasten dieser Gruppe auf-

weist. Die Mitglieder der Verbände sind den Verbands-

homepages zu entnehmen. 

Ausstellungsdatum 

24.07.2013 

 Verifizierung 

 Die CEN Norm DIN EN 15804 dient als Kern-PCR 

Gültig bis 

23.07.2018 

 Verifizierung der EPD durch eine/n unabhängige/n 
Dritte/n gemäß ISO 14025 

  intern                         x     extern 

   
 Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer 

(Präsident des Instituts Bauen und Umwelt e.V.) 

 

 

 

   

 Dr.-Ing. Burkhart Lehmann  

Geschäftsführer des IBU 
 Matthias Schulz 

Unabhängige/r Prüfer/in vom SVA bestellt 

 

2 Produkt 

2.1 Produktbeschreibung 

Modifizierte mineralische Mörtel sind Gemische aus 
einem oder mehreren anorganischen Bindemitteln, 
Zuschlägen, Wasser und ggf. Zusatzstoffen. Sie 
erfüllen vielfältige, häufig spezielle Aufgaben bei der 
Erstellung, der Ausstattung und der Sanierung von 
Bauwerken. Die Gebrauchstauglichkeit von Bau-
werken wird verbessert und ihre Lebensdauer deut-
lich erhöht. 

Als repräsentative Produkte wurden die Produkte 
mit den höchsten Umweltwirkungen zur Berechnung 
der Ökobilanzergebnisse herangezogen. 

2.2 Anwendung 

Modifizierte mineralische Mörtel werden für folgende 
Anwendungen eingesetzt. 

Modul 1: Modifizierte mineralische Mörtel als Repa-
raturmörtel zum Schutz und für die Instandsetzung 
von Betonbauteilen 

1.1 Produkte für statisch und nicht statisch relevante 
Instandsetzung, die angewendet werden, um den 
ursprünglichen Zustand von Betontragwerken wie-
der herzustellen und/oder fehlerhaften Beton zu 
ersetzen  

1.2 Produkte als Korrosionsschutz der Bewehrung 

Modul 2: Modifizierte mineralische Mörtel zur Ver-
klebung 

2.1 Produkte zur Verklebung keramischer Fliesen 
und Platten sowie von Natursteinen an Wänden, 
Böden und Decken für innen und außen. 

2.2 Produkte zur Verklebung von Wärmedämmver-
bundplatten  
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Modul 3: Modifizierte mineralische Mörtel als Fu-
genmörtel 

Produkte zum Verfugen von Wand– und Bodenbe-
lägen aus keramischen Fliesen und Platten sowie 
von Natursteinen für innen und außen. 

Modul 4: Modifizierte mineralische Mörtel als Ze-
mentestriche, Bodenausgleichsmassen, Fließspach-
tel, Fließestriche 

Produkte zur Herstellung von Verbundestrichen, 
Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht, zum Aus-
gleich und zur Flächenreparatur von geeigneten 
bauüblichen Untergründen wie z. B. raue, unebene 
Betonböden, Zement-, Anhydrit- und Gussasphal-
testriche, Heizestriche und keramische Beläge für 
innen und außen. 

Modul 5: Modifizierte mineralische Mörtel als Aus-
gleichsmassen für Wand und Decken 

Produkte zum Ausgleich und zur Flächenreparatur 
von rauen unebenen Wänden, zum Ausbessern von 
Kiesnestern, Schließen von Lunkern und zum An-
garnieren von abgebrochenen Ecken und Kanten. 

Modul 6: Modifizierte mineralische Mörtel als Ver-
gussmörtel 

Produkte für Vergussarbeiten an Löchern, Ausspa-
rungen, Beton-Fertigteilstützen, Fundamenten und 
zur Verankerung von Maschinenteilen für innen und 
außen. 

Modul 7: Modifizierte mineralische Mörtel für Bau-
werksabdichtungen 

Produkte zum Herstellen zementgebundener Ab-
dichtungen von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, 
bei Neu- und Altbauten sowie unter Fliesen (Dich-
tungsschlämmen starr oder flexibel). 

Modul 8: Modifizierte mineralische Mörtel als Repa-
raturmörtel 

Produkte für Reparaturarbeiten (z. B. zur Ausbesse-
rung kleinflächiger Fehlstellen und Löcher) an waa-
gerechten und senkrechten Flächen. 

2.3 Technische Daten 

Bauprodukte mit Leistungserklärung nach BPVO 

Modul 1: Modifizierte mineralische Mörtel als Repa-
raturmörtel zum Schutz und für die Instandsetzung 
von Betonbauteilen 

Die Mindestanforderungen nach DIN EN 1504 „Pro-
dukte und Systeme für den Schutz und die Instand-
setzung von Betontragwerken - Definitionen, Anfor-
derungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung 
der Konformität“ sind einzuhalten. Dies sind folgen-
de: 

1.1 Produkte für statisch und nicht statisch relevante 
Instandsetzung – Anforderungen für alle vorgese-
henen Verwendungszwecke nach EN 1504-3, Ta-
belle 1: 

- Druckfestigkeit (DIN EN 12190) 

- Chloridionengehalt (DIN EN 1015-17) 

- Haftvermögen (DIN EN 1542) 

- Behindertes Schwinden/Quellen (DIN EN 
12617-4) 

1.2 Korrosionsschutz der Bewehrung - Anforderun-
gen für alle vorgesehenen Verwendungszwecke 
nach EN 1504-7, Tabelle 1: 

- Korrosionsschutz (DIN EN 15183) 

Weitere Leistungsmerkmale gemäß technischen 
Unterlagen/Leistungserklärung/Konformitäts-
erklärung des Herstellers. 

Modul 2: Modifizierte mineralische Mörtel zur Ver-
klebung 

2.1 Die Mindestanforderungen nach DIN EN 12004 
„Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - 
Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizie-
rung und Bezeichnung“ sind einzuhalten. Dies sind 
folgende: 

- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung 
(DIN EN 1348) 

- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung 
(DIN EN 1348) 

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung 
(DIN EN 1348) 

- Haftzugfestigkeit nach Frost-
/Tauwechsellagerung (DIN EN 1348) 

- Offene Zeit: Haftzugfestigkeit (EN 1346) 

Weitere Leistungsmerkmale gemäß technischen 
Unterlagen/Leistungserklärung/Konformitäts-
erklärung des Herstellers. 

2.2 Leistungsmerkmale gemäß technischen Unter-
lagen/Leistungserklärung/Konformitätserklärung des 
Herstellers. Die ETAG 004 „Leitlinie für Europäische 
Technische Zulassungen für Außenseitige Wärme-
dämm-Verbundsysteme mit Putzschicht“ ist zu be-
achten. 

Modul 3: Modifizierte mineralische Mörtel als Fu-
genmörtel 

Die Mindestanforderungen der DIN EN 13888 „Fu-
genmörtel für Fliesen und Platten- Anforderungen, 
Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeich-
nung“ sind einzuhalten. 
Modul 4: Modifizierte mineralische Mörtel als Ze-
mentestriche, Bodenausgleichsmassen, Fließspach-
tel, Fließestriche. 

Die Mindestanforderungen der DIN EN 13813 „Est-
richmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrich-
mörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und 
Anforderungen“ sind einzuhalten. Dies sind folgen-
de: 

- Brandverhalten (DIN EN 13501-1) 
- Freisetzung korrosiver Stoffe  
- Druckfestigkeit (DIN EN 13892-2) 
- Biegezugfestigkeit (DIN EN 13892-2) 

 

Weitere Leistungsmerkmale gemäß technischen 
Unterlagen/Leistungserklärung/Konformitäts-
erklärung des Herstellers. 

Modul 5: Modifizierte mineralische Mörtel als Aus-
gleichsmassen für Wand und Decken. 

Modul 5.1: Die Mindestanforderungen der DIN EN 
998-1 „Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau- 
Teil 1: Putzmörtel“ sind einzuhalten, dies sind fol-
gende: 

- Brandverhalten (DIN EN 13501-1) 

- Druckfestigkeit  

- Trockenrohdichte  

- Kapillare Wasseraufnahme  

- Wasserdampfdurchlässigkeit  
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Weitere Leistungsmerkmale gemäß technischen 
Unterlagen/Leistungserklärung/Konformitäts-
erklärung des Herstellers. 

Modul 5.2: Die Mindestanforderungen der DIN EN 
13279 „Gipsbinder und Gips-Trockenmörtel - Teil 1: 
Begriffe und Anforderungen“ sind einzuhalten. 
Leistungsmerkmale gemäß technischen Unterla-
gen/Leistungserklärung/Konformitätserklärung des 
Herstellers. 

Modul 6: Modifizierte mineralische Mörtel als Ver-
gussmörtel 

Die Anforderungen nach DAfStb-Richtlinie „Herstel-
lung und Verwendung von zementgebundenem 
Vergussbeton und Vergussmörtel“ sind einzuhalten. 

Modul 7: Modifizierte mineralische Mörtel für Bau-
werksabdichtungen 

Modul 7.1: Die Mindestanforderungen der „Prüf-
grundsätze für die Erteilung von allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauwerksabdich-
tungen mit mineralischen Dichtungsschlämmen 
(PG-MDS)“ müssen eingehalten werden. 
Modul 7.2: Die Mindestanforderungen der „Prüf-
grundsätze für die Erteilung von allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im 
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen - Teil 1: 
Flüssig zu verarbeitende Abdichtungen (PG-AIV-F)“ 
müssen eingehalten werden. 

Modul 7.3: Zukünftig sind die Mindestanforderun-
gen nach DIN EN 14891 „Flüssig zu verarbeitende 
wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit 
keramischen Fliesen und Plattenbelägen - Anforde-
rungen, Prüfverfahren, Konformitätsbewertung, 
Klassifizierung und Bezeichnung“ einzuhalten. 

Modul 8: Modifizierte mineralische Mörtel als Repa-
raturmörtel 

Leistungsmerkmale gemäß technischen Unterla-
gen/Leistungserklärung/Konformitätserklärung des 
Herstellers. 

 

2.4 Inverkehrbringung/Anwendungsregeln 

Modul 1: Modifizierte mineralische Mörtel als Repa-
raturmörtel zum Schutz und für die Instandsetzung 
von Betonbauteilen 

Voraussetzung für das Inverkehrbringen und die 
Verwendung in Deutschland ist die Kennzeichnung 
mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage für die CE-
Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
DIN EN 1504 „Produkte und Systeme für den 
Schutz und die Instandsetzung von Betontragwer-
ken“. Im Übrigen gelten für die Verwendung die 
diesbezüglichen Bestimmungen im Teil II der Liste 
der Technischen Baubestimmungen. 

 

Modul 2: Modifizierte mineralische Mörtel zur Ver-
klebung 

2.1 Voraussetzung für das Inverkehrbringen und die 
Verwendung in Deutschland ist die Kennzeichnung 
mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage für die CE-
Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
DIN EN 12004 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen 
und Platten“. Im Übrigen gelten für die Verwendung 
die diesbezüglichen Bestimmungen im Teil II der 
Liste der Technischen Baubestimmungen. 

2.2 Voraussetzung für das Inverkehrbringen und die 
Verwendung in Deutschland ist die Kennzeichnung 
mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage für die CE-
Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
ETAG 004 „Leitlinie für Europäische Technische 
Zulassungen für Außenseitige Wärmedämm-
Verbundsysteme mit Putzschicht“. Im Übrigen gel-
ten für die Verwendung die diesbezüglichen Best-
immungen im Teil II der Liste der Technischen Bau-
bestimmungen. 

 

Modul 3: Modifizierte mineralische Mörtel als Fu-
genmörtel 

Die Inhalte der technischen Unterlagen des Herstel-
lers müssen der DIN EN 13888 „Fugenmörtel für 
Fliesen und Platten- Anforderungen, Konformitäts-
bewertung, Klassifikation und Bezeichnung“ ent-
sprechen. 

 

Modul 4: Modifizierte mineralische Mörtel als Ze-
mentestriche, Bodenausgleichsmassen, Fließspach-
tel, Fließestriche 

Voraussetzung für das Inverkehrbringen und die 
Verwendung in Deutschland ist die Kennzeichnung 
mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage für die CE-
Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
DIN EN 13813 „Estrichmörtel, Estrichmassen und 
Estriche – Estrichmörtel und Estrichmassen – Ei-
genschaften und Anforderungen“. Im Übrigen gelten 
für die Verwendung die diesbezüglichen Bestim-
mungen im Teil II der Liste der Technischen Baube-
stimmungen. 

 

Modul 5: Modifizierte mineralische Mörtel als Aus-
gleichsmassen für Wand und Decken. 

Modul 5.1: Voraussetzung für das Inverkehrbringen 
und die Verwendung in Deutschland ist die Kenn-
zeichnung mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage 
für die CE-Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
DIN EN 998-1 „Festlegungen für Mörtel im Mauer-
werksbau - Teil 1: Putzmörtel“. Im Übrigen gelten für 
die Verwendung die diesbezüglichen Bestimmun-
gen im Teil II der Liste der Technischen Baube-
stimmungen. 
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Modul 5.2: Voraussetzung für das Inverkehrbringen 
und die Verwendung in Deutschland ist die Kenn-
zeichnung mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage 
für die CE-Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
DIN EN 13279 „Gipsbinder und Gips-
Trockenmörtel - Teil 1: Begriffe und Anforderungen“. 
Im Übrigen gelten für die Verwendung die diesbe-
züglichen Bestimmungen im Teil II der Liste der 
Technischen Baubestimmungen. 

 

Modul 6: Modifizierte mineralische Mörtel als Ver-
gussmörtel 

Voraussetzung für die Verwendung in Deutschland 
ist die Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungs-
zeichen (Ü-Zeichen) auf Basis der DAfStb-Richtlinie 
„Herstellung und Verwendung von zementgebunde-
nem Vergussbeton und Vergussmörtel“ (VeBMR) 
gemäß Bauregelliste A, Teil 1, lfd. Nr. 1.5.16. 

 

Modul 7: Modifizierte mineralische Mörtel für Bau-
werksabdichtungen 

Modul 7.1: Voraussetzung für die Verwendung in 
Deutschland ist die Kennzeichnung mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) auf Basis eines 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
(abP) gemäß Bauregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.49. 

Modul 7.2: Voraussetzung für die Verwendung in 
Deutschland ist die Kennzeichnung mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) auf Basis eines 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
(abP) gemäß Bauregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.50. 

Modul 7.3: Voraussetzung für das Inverkehrbringen 
und die Verwendung in Deutschland ist die Kenn-
zeichnung mit dem CE-Zeichen. Rechtsgrundlage 
für die CE-Kennzeichnung ist die Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. I 88/5 vom 4.4.2011). Mit der CE-
Kennzeichnung des Produkts erklärt der Hersteller 
dessen Konformität mit der erklärten Leistung auf 
Grund der harmonisierten technischen Spezifikation 
DIN EN 14891 „Flüssig zu verarbeitende wasserun-
durchlässige Produkte im Verbund mit keramischen 
Fliesen und Plattenbelägen - Anforderungen, Prüf-
verfahren, Konformitätsbewertung, Klassifizierung 
und Bezeichnung“. Im Übrigen gelten für die Ver-
wendung die diesbezüglichen Bestimmungen im 
Teil II der Liste der Technischen Baubestimmungen. 

 

Modul 8: Modifizierte mineralische Mörtel als Repa-
raturmörtel 

Anwendungen nach technischen Unterlagen/ Leis-
tungserklärung/Konformitätserklärung des Herstel-
lers. 

2.5 Lieferzustand 

Modifizierte mineralische Mörtel werden generell als 
Werk-Trockenmörtel hergestellt und ausgeliefert. 
Ein Werk-Trockenmörtel ist ein fertiges Gemisch der 
Ausgangsstoffe dem zur Verarbeitung auf der Bau-
stelle nur noch Wasser zugemischt wird. Die Pro-
dukte können in 1-5 kg-Beutel, 15-25 kg-Säcken, 

Big Bags (1 t), Minitainern (1,2 t) oder als Siloware 
(5-15 t) ausgeliefert werden. 

Als Verpackung wurden Papiersäcke mit Polyethyl-
en-Innenbeschichtung modelliert (worst-case-
Ansatz).  

2.6 Grundstoffe/Hilfsstoffe 

Im Durchschnitt enthalten die mit dieser EPD abge-
deckten Produkte die genannten Grund- und Hilfs-
stoffe in folgenden Spannen: 

Für Gruppe 1: 

Zement: ~ 2 – 85% 

Füllstoffe: ~ 10 – 90% 

Gips:~ 0 – 45% 

Additive: ~ 0 – 6% 

Dispersionspulver: ~ 0 – 5% 

 

Für Gruppe 2: 

Zement: ~ 15 – 98% 

Füllstoffe: ~ 0 – 80% 

Gips:~ 0 – 20% 

Additive: ~ 0 – 10% 

Dispersionspulver: ~ 0 – 10% 

 

Für Gruppe 3: 

Zement: ~ 10 – 85% 

Füllstoffe: ~ 10 – 60% 

Gips:~ 0 – 1% 

Additive: ~ 0 – 5% 

Dispersionspulver: ~ 0 – 30% 

 

Die genannten Spannen sind durchschnittliche 
Angaben und die Zusammensetzung von Produk-
ten, die der EPD entsprechen, kann im Einzelfall 
von den genannten Konzentrationsbändern abwei-
chen. Detailliertere Informationen sind den jeweili-
gen Herstellerangaben (z.B. Produktdatenblätter) zu 
entnehmen.  

In Einzelfällen ist es möglich, dass Substanzen, die 
auf der Kandidatenliste der besonders besorgniser-
regenden Stoffe für die Aufnahme in Anhang XIV 
der REACH-Verordnung stehen, in Konzentrationen 
über 0,1% enthalten sind. Falls dies der Fall ist, sind 
diese Informationen im jeweiligen Sicherheitsdaten-
blatt zu finden. Zudem können bei Mörteln für spe-
zielle Anwendungen Fungizide enthalten sein. Die 
funktionelle Gruppe der Fungizide ist dabei von der 
chemischen Spezifikation abhängig.  

2.7 Herstellung 

Die Rohstoffe werden im Herstellwerk in Silos, Big-
bags oder Säcken gelagert und entsprechend der 
jeweiligen Rezeptur gravimetrisch dosiert und inten-
siv miteinander vermischt. Anschließend wird das 
Mischgut abgepackt  

2.8 Umwelt und Gesundheit während der 
Herstellung 

Stand der Technik ist eine weitestgehende Rückfüh-
rung trockener Abfälle in die Produktion. Überall 
dort, wo bei der Herstellung im Werk Staub entsteht, 
wird dieser unter Beachtung der Arbeitsplatzgrenz-
werte durch entsprechende Absaugungsanlagen 
einem Filtersystem zugeführt. Sackentleerstationen, 
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die an die Absaugungsanlagen angeschlossen sind, 
bieten den Mitarbeitern zusätzlichen Schutz vor 
Stäuben. Der in dem Filtersystem aufgefangene 
Staub sowie evtl. bei der Produktion anfallende 
Restmengen werden größtenteils erneut dem Her-
stellungsbetrieb zugeführt. 

Pulverrestmengen: Restmengen an Produkt wer-
den soweit als möglich erneut dem Produktionspro-
zess zugeführt.  

Luft: Prozessluft wird in Eigenverantwortung ent-
staubt; hierbei liegen die Werte weit unterhalb ge-
setzlicher Anforderungen. 

Wasser: Der Produktionsprozess verläuft wasser-
frei. Sehr geringe Mengen an Wasser werden für 
Laborprüfungen sowie für den sanitären Betrieb 
benötigt. 

Lärm: Schallpegelmessungen haben gezeigt, dass 
alle innerhalb der Produktionsstätte ermittelten 
Werte unter der Gehörschutzgrenze von 85dB(A) 
liegen. 

Abfälle: Abfallarten sind hauptsächlich Pulverabfäl-
le, Papier (Papiersäcke) und Folien. In geringen 
Mengen fallen Metallschrott (Metallgebinde), Altöle 
(Wartung), Holz (Paletten) und gewerblicher Rest-
müll an. Alle Abfälle werden entsprechend getrennt, 
gelagert und den Wertstoffkreislauf wieder zugeführt 
bzw. entsorgt. 

2.9 Produktverarbeitung/Installation 

Die Verarbeitung der modifizierten mineralischen 
Mörtel kann sowohl maschinell als auch händisch 
erfolgen. Die Mörtel werden entweder automatisch 
mit einem Trockenfördergerät aus einem Silo oder 
aber händisch aus dem Gebinde entnommen, mit 
Wasser angemischt und eingebaut.  

Es gelten die Regelwerke der Berufsgenossen-
schaften und die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter 
der Bauprodukte. 

Aufgrund der Bindemittel Zement, Kalk, Calciumsul-
fat in verschiedenen Hydratstufen in den minerali-
schen Mörteln ist der mit Wasser angemischte 
Frischmörtel in der Regel stark alkalisch. Bei länge-
rem Kontakt können infolge dieser Alkalität ernste 
Augen- und Hautschäden hervorgerufen werden. 
Deshalb ist jeder Kontakt mit den Augen und der 
Haut durch persönliche Schutzmaßnahmen zu ver-
meiden, die Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt 
sind zu beachten. 

Unkontrollierte Staubemissionen sind zu vermeiden. 

Modifizierte mineralische Mörtel dürfen nicht in die 
Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser 
gelangen. 

Auf der Baustelle anfallende Abfälle (Verpackungen, 
Paletten, Mörtelreste) sind getrennt zu sammeln. 
Geeignete Entsorger übernehmen die Entsorgung 
von Verpackungsmaterialien und Mörtelsäcken und 
führen diese dem Recycling zu. Trockenmörtelreste 
in Fertiggutsilos werden von den Herstellwerken 
zurückgenommen und als Rohstoff genutzt. Tro-
ckenmörtelreste in Mörtelsäcken fallen nicht an. 
Festmörtelreste können recycelt oder als Bauschutt 
regional entsorgt werden.  

2.10 Verpackung 

Restentleerte, rieselfreie Papiergebinde und nicht 
verschmutzte PE-Folien sind recyclingfähig.  

Mehrwegpaletten aus Holz werden durch den Bau-
stoffhandel zurückgenommen (Mehrwegpaletten 
gegen Rückvergütung im Pfandsystem), von diesem 
an die Bauprodukthersteller zurückgegeben und 
wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt. 

2.11 Nutzungszustand 

Modifizierte mineralische Mörtel sind bei normaler, 
dem Verwendungszweck der beschriebenen Pro-
dukte entsprechender Nutzung, verrottungsfest und 
alterungsbeständig. 

Sie sind langlebige Produkte, die als Klebstoffe, 
Estriche, Abdichtung oder Instandsetzungsprodukt 
zur Funktionalität und Werterhaltung der Gebäude 
wesentlich beitragen. 

2.12 Umwelt & Gesundheit während der Nut-
zung 

Aufgrund der stabilen kristallinen Bindung und dem 
nach der Aushärtung erreichten festen Gefüge sind 
Emissionen bei normaler, dem Verwendungszweck 
der beschriebenen Produkte entsprechender Nut-
zung äußerst gering und gesundheitlich unbedenk-
lich.  

Gefährdungen für Wasser, Luft und Boden sind bei 
bestimmungsgemäßer Anwendung der Produkte 
nicht bekannt. 

Die natürliche ionisierende Strahlung aus minerali-
schen Mörteln ist äußerst gering und unbedenklich. 

Option für Anwendungen in Aufenthaltsräumen: 

Bei Anwendungen in Aufenthaltsräumen sind 
Nachweise zum Emissionsverhalten von Baupro-
dukten in Kontakt mit der Innenraumluft nach Ein-
satzzweck vorzulegen, z. B. nach Prüfschema AgBB 
oder dem in Deutschland gebräuchlichen Kenn-
zeichnungssystem EMICODE® der GEV (Gemein-
schaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V., Düsseldorf). 

2.13 Referenz-Nutzungsdauer 

Modifizierte mineralische Mörtel erfüllen vielfältige, 
häufig spezielle Aufgaben bei der Erstellung oder 
Instandsetzung von Bauwerken. Durch ihren Ein-
satz wird die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken 
entscheidend verbessert und ihre ursprüngliche 
Nutzungsdauer deutlich verlängert. 

Die zu erwartende Referenz-Nutzungsdauer ist 
abhängig von der spezifischen Einbausituation und 
damit verbundenen Exposition des Produktes. Sie 
kann durch Witterung sowie mechanische oder 
chemische Belastungen beeinflusst werden.  

2.14 Außergewöhnliche Einwirkungen 

Brand 

Modifizierte mineralische Bindemittel mit einem 
Anteil fein verteilter organischer Bestandteile sind 
laut Kommissionsentscheidung 94/611/EG grund-
sätzlich in die Brandverhaltensklasse A1 „Kein Bei-
trag zum Brand“ nach DIN EN 13501-1 einzustufen.  

Auch bei höheren Anteilen an organischen Bestand-
teilen kann davon ausgegangen werden, dass min-
destens die Anforderungen nach DIN EN 13501-1 
für die Brandklasse E bzw. Efl erfüllt werden.  

Wasser 

Unter Wassereinwirkung (z.B. Hochwasser) werden 
keine relevanten Mengen wasserlöslicher Substan-
zen ausgewaschen, die wassergefährdend sein 
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können. Zementäre Mörtel sind strukturstabil und 
unterliegen keiner Formänderung durch Was-
sereinwirkung und Trocknung.  

Mechanische Zerstörung 

Die mechanische Zerstörung von modifizierten 
mineralischen Mörteln führt nicht zu umwelt- oder 
gesundheitsgefährdenden Zersetzungsprodukten. 
Bei Abbrucharbeiten auftretende Staubentwicklung 
ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Befeuchtung) 
zu vermeiden.  

2.15 Nachnutzungsphase 

Die mit modifizierten mineralischen Mörteln herge-
stellten Bauteile können in der Regel in einfacher 
Weise zurückgebaut werden. Beim Rückbau eines 
Bauwerks müssen sie nicht als Sondermüll behan-
delt werden; es ist jedoch auf einen möglichst sor-
tenreinen Rückbau zu achten. Mineralische Mörtel 
können im Regelfall dem normalen Baustoffrecyc-
ling zugeführt werden. Eine Weiterverwertung er-
folgt in der Regel in Form recyclierter Gesteinskör-
nungen im Hoch- und Tiefbau.  

Für eine Wieder- und Weiterverwendung von Bau-
teilen aus modifizierten mineralischen Mörteln nach 
erfolgtem Rückbau fehlt derzeit die praktische Er-
fahrung. 

2.16 Entsorgung  

Modifizierte mineralische Mörtel fallen nur zu einem 
geringen Anteil bei der Entsorgung von Bauteilen 
an, an/in denen sie verwendet wurden.  

Die geringen Anhaftungen fallen bei der Entsorgung 
nicht ins Gewicht. Sie stören nicht die Entsor-
gung/das Recycling der üblichen Bauteile/Baustoffe. 

Die Deponiefähigkeit von erhärteten mineralischen 
Mörteln gem. Deponieklasse I nach Deponieverord-
nung ist gewährleistet (DepRVV). 

Der EAK-Abfallschlüssel für mineralische Mörtel 
lautet 170101 bzw. 101314, für mineralische Spach-
tel- und Ausgleichsmasse 170107 und für Calci-
umsulfat-basierte Spachtel- und Ausgleichsmasse 
170802. 

2.17 Weitere Informationen 

Weitere Informationen können den Produkt- oder 
Sicherheitsdatenblättern der Hersteller entnommen 
werden und sind entweder auf der Homepage der 
Hersteller oder auf Anfrage erhältlich. Wertvolle 
technische Hinweise sind auch den Internetseiten 
der Verbände zu entnehmen. 

Beispielsweise können Merkblätter der TKB unter 
www.klebstoffe.com oder Informationen der Deut-
schen Bauchemie unter www.deutsche-
bauchemie.de erhalten werden. 

3 LCA: Rechenregeln  

3.1 Deklarierte Einheit 

Die Verbands-EPD bezieht sich auf die deklarierte 
Einheit von 1 kg modifizierten, mineralischen Mör-
teln. Die Auswertungen beziehen sich auf das re-
präsentative (worst-case) Produkt je Gruppe, wobei 
die Daten für den Herstellungsprozess Durch-
schnittswerte verschiedener Hersteller und Werke 
sind. 

Auf die Angabe eines Verbrauchs pro Flächenein-
heit wurde auf Grund der extrem unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche und Rezepturen in dieser 
EPD verzichtet. Genaue Angaben dazu können in 
produktspezifischen Datenblättern der Hersteller 
entnommen werden. 

3.2 Systemgrenze 

In der Ökobilanz werden die Module A1/A2/A3, A4, 
A5 und D berücksichtigt: 

- A1 Herstellung der Vorprodukte 
- A2 Transport zum Werk 
- A3 Produktion inkl. Energiebereitstellung, 

Herstellung von Verpackung sowie Hilfs- 
und Betriebsstoffen und Abfallbehandlung 

- A4 Transport zur Baustelle 
- A5 Installation (Verpackungsentsorgung 

sowie Emissionen bei der Installation) 
- D Gutschriften aus der Verbrennung der 

Verpackungsmaterialien  

Es handelt sich also um eine Deklaration von der 
„Wiege bis zum Werkstor mit Optionen“. 
3.3 Abschätzungen und Annahmen 

Für die einzelnen Rezepturbestandteile der Formu-
lierungen wurden diese, falls keine spezifische 
GaBi-Prozesse zur Verfügung standen, nach Her-
stellerangaben oder Literatur abgeschätzt.  

3.4 Abschneideregeln 

Für die Berechnung der Ökobilanz wurden keine 
Abschneideregeln angewandt. Alle Rohstoffe, die 
von den Verbänden für die Formulierungen gesen-
det wurden, wurden berücksichtigt.  

Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten 
Produkte benötigten Maschinen, Anlagen und sons-
tige Infrastruktur wurde in den Ökobilanzen nicht 
berücksichtigt. 

3.5 Hintergrunddaten 

Als Hintergrunddaten wurden Daten aus der GaBi 5-
Datenbank verwendet. Wenn keine Hintergrundda-
ten verfügbar waren, wurden diese durch Hersteller-
infos und Literaturrecherche ergänzt. 

3.6 Datenqualität 

Für diese Muster-EPD wurden repräsentative Pro-
dukte herangezogen und das Produkt für eine 
Gruppe zur Berechnung der Ökobilanzergebnisse 
herangezogen, welches die höchsten Umweltlasten 
mit sich bringt. Die Datensätze sind nicht älter als 4 
Jahre.  

3.7 Betrachtungszeitraum 

Der Betrachtungszeitraum ist eine Jahresproduktion 
bezogen auf das Jahr 2011. 

3.8 Allokation 

Für die Produktion wurden keine Allokationen an-
gewendet. Bei der Verbrennung der Verpackungen 
wird eine Multi-Input-Allokation mit einer Gutschrift 
für Strom und thermische Energie nach der Metho-
de der einfachen Gutschrift eingesetzt. Die Gut-
schriften durch die Verpackungsentsorgung werden 
in Modul D gutgeschrieben. 

3.9 Vergleichbarkeit  

In diesem Fall wurde als deklarierte Einheit 1 kg 
modifizierter, mineralischer Mörtel gewählt. Je nach 

http://www.klebstoffe.com/
http://www.deutsche-bauchemie.de/
http://www.deutsche-bauchemie.de/


  

7  Umwelt Produktdeklaration DBC – IVK - VdL – Modifizierte mineralische Mörtel  

Anwendung muss ein entsprechender Umrech-
nungsfaktor wie beispielsweise das spezifische 
Flächengewicht berücksichtigt werden. 

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die 
Bewertung von EPD Daten nur möglich, wenn alle 

zu vergleichenden Datensätze nach EN 15804 
erstellt wurden und der Gebäudekontext, bzw. die 
produktspezifischen Leistungsmerkmale, berück-
sichtigt werden. 

 

4 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen  

Die folgenden technischen Informationen sind 
Grundlage für die deklarierten Module oder können 
für die Entwicklung von spezifischen Szenarien im 
Kontext einer Gebäudebewertung genutzt werden, 
wenn Module nicht deklariert werden (MND). 

Transport zur Baustelle (A4) 

Liter Treibstoff 0,00161 l/100 km 

Transport Distanz 500 km 

Auslastung (einschließlich Leerfahrten)  85% 

Volumen-Auslastungsfaktor 100% 

Schüttdichte des Produkts  700 – 2.500 kg/m³ 

Einbau ins Gebäude (A5) 

Hilfsstoff 0 kg 

Wasserverbrauch  0,0003 m³ 

Sonstige Ressourcen 0 kg 

Stromverbrauch  0 kWh 

Sonstige Energieträger 0 MJ 

Materialverlust 0,013 kg 

Output-Stoffe als Folge der Abfallbehandlung auf 
der Baustelle 0 kg 

Staub in die Luft 0 kg 

NMVOC in die Luft 0 kg 
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5 LCA: Ergebnisse  

ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL NICHT DEKLARIERT) 
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Nutzungsstadium Entsorgungsstadium 

Gutschriften 
und Lasten 

außerhalb der 
Systemgrenze 

R
oh

st
of

fv
er

so
rg

u
ng

 

T
ra

ns
po

rt
 

H
er

st
el

lu
ng

 

T
ra

ns
po

rt
 z

u
r 

B
a

us
te

lle
 

E
in

ba
u 

in
s 

G
e

bä
ud

e 
 

N
ut

zu
ng

 /
 A

nw
en

du
ng

 

In
st

an
d

ha
ltu

n
g

 

R
ep

a
ra

tu
r 

E
rs

at
z 

E
rn

e
ue

ru
n

g
 

E
ne

rg
ie

ei
ns

at
z 

fü
r 

da
s 

B
et

re
ib

e
n 

de
s 

G
eb

äu
de

s 

W
as

se
re

in
sa

tz
 fü

r 
da

s 
B

et
re

ib
e

n 
de

s 
G

eb
äu

de
s 

R
üc

kb
au

 /
 A

b
ris

s 

T
ra

ns
po

rt
 

A
bf

al
lb

eh
an

dl
un

g
 

D
ep

o
ni

e
ru

ng
 

W
ie

de
rv

e
rw

e
nd

un
gs

-,
 

R
üc

kg
ew

in
nu

ng
s-

 o
de

r 
R

ec
yc

lin
gp

ot
en

zi
al

 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D 

X X X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND MND X 

 

5.1 Parameter zur Beschreibung der Umweltwirkung 

Gruppe 1 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

GWP [kg CO2-Äq.] 4,65E-01 2,44E-02 1,00E-01 -4,20E-02 

ODP [kg CFC11-Äq.] 5,16E-09 5,09E-13 8,34E-13 -1,27E-11 

AP  [kg SO2-Äq.] 1,72E-03 1,60E-04 1,21E-05 -5,81E-05 

EP [kg PO4
3-- Äq.] 1,75E-04 3,98E-05 2,42E-06 -6,53E-06 

POCP  [kg Ethen-Äq.] 1,46E-04 -6,73E-05 1,28E-06 -5,34E-06 

ADPE [kg Sb-Äq.] 1,63E-06 1,12E-09 1,29E-09 -4,34E-09 

ADPF [MJ] 6,85E+00 3,33E-01 2,32E-02 -5,53E-01 

Legende 
GWP = Globales Erwärmungspotenzial; ODP = Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspoten-
zial von Boden und Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP Bildungspotential für troposphärisches Ozon; ADPE = Poten-
zial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe 

Gruppe 2 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

GWP [kg CO2-Äq.] 9,30E-01 2,44E-02 1,00E-01 -4,20E-02 

ODP [kg CFC11-Äq.] 2,04E-10 5,09E-13 8,34E-13 -1,27E-11 

AP  [kg SO2-Äq.] 2,73E-03 1,60E-04 1,21E-05 -5,81E-05 

EP [kg PO4
3-- Äq.] 3,53E-04 3,98E-05 2,42E-06 -6,53E-06 

POCP  [kg Ethen-Äq.] 1,77E-04 -6,73E-05 1,28E-06 -5,34E-06 

ADPE [kg Sb-Äq.] 1,23E-06 1,12E-09 1,29E-09 -4,34E-09 

ADPF [MJ] 8,29E+00 3,33E-01 2,32E-02 -5,53E-01 

Legende 
GWP = Globales Erwärmungspotenzial; ODP = Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspoten-
zial von Boden und Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP Bildungspotential für troposphärisches Ozon; ADPE = Poten-
zial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe 

 



  

9  Umwelt Produktdeklaration DBC – IVK - VdL – Modifizierte mineralische Mörtel  

Gruppe 3 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ UMWELTAUSWIRKUNGEN: 1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

GWP [kg CO2-Äq.] 1,11E+00 2,44E-02 1,00E-01 -4,20E-02 

ODP [kg CFC11-Äq.] 2,85E-08 5,09E-13 8,34E-13 -1,27E-11 

AP  [kg SO2-Äq.] 2,87E-03 1,60E-04 1,21E-05 -5,81E-05 

EP [kg PO4
3-- Äq.] 3,14E-04 3,98E-05 2,42E-06 -6,53E-06 

POCP  [kg Ethen-Äq.] 4,51E-04 -6,73E-05 1,28E-06 -5,34E-06 

ADPE [kg Sb-Äq.] 1,72E-06 1,12E-09 1,29E-09 -4,34E-09 

ADPF [MJ] 2,27E+01 3,33E-01 2,32E-02 -5,53E-01 

Legende 
GWP = Globales Erwärmungspotenzial; ODP = Abbau Potential der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspoten-
zial von Boden und Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP Bildungspotential für troposphärisches Ozon; ADPE = Poten-
zial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe 

 

5.2 Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes 

Gruppe 1 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

PERE [MJ] 1,20E+00 - - - 

PERM [MJ] 0,00E+00 - - - 

PERT [MJ] 1,20E+00 1,98E-02 2,26E-03 -6,09E-02 

PENRE [MJ] 7,02E+00 - - - 

PENRM [MJ] 6,00E-01 - - - 

PENRT [MJ] 7,62E+00 3,34E-01 2,63E-02 -6,41E-01 

SM [kg] 0 - - - 

RSF [MJ] 1,11E-02 2,49E-06 6,29E-06 -9,25E-06 

NRSF [MJ] 1,17E-01 2,60E-05 2,98E-05 -9,69E-05 

FW* [m³] - - - - 

Legende 

PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; 
PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = 
Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Ein-
satz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; 
FW = Einsatz von Süßwasserressourcen 

* Nicht alle der für die Berechnung der Ökobilanz verwendeten Dateninventare unterstützen den methodischen Ansatz zur 
Deklaration der Wasser- und Abfallindikatoren. Die Materialmengen, die durch diese Dateninventare abgebildet werden, tragen 
zu 5% zur Produktherstellung bei. Dies ist signifikant, da > 3% (bezogen auf die Masse der deklarierten Einheit). Die Indikatoren 
können daher nicht ausgewiesen werden (Beschluss des SVA vom 07.01.2013). 
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Gruppe 2 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion 

Transport zur Bau-
stelle 

Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

PERE [MJ] 3,32E+00 - - - 

PERM [MJ] 0,00E+00 - - - 

PERT [MJ] 3,32E+00 1,98E-02 2,26E-03 -6,09E-02 

PENRE [MJ] 9,65E+00 - - - 

PENRM [MJ] 0,00E+00 - - - 

PENRT [MJ] 9,65E+00 3,34E-01 2,63E-02 -6,41E-01 

SM [kg] 0 - - - 

RSF [MJ] 1,58E-01 2,49E-06 6,29E-06 -9,25E-06 

NRSF [MJ] 1,67E+00 2,60E-05 2,98E-05 -9,69E-05 

FW [m³] 1,10E-02 1,91E-05 5,41E-04 -9,49E-05 

Legende 

PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; 
PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = 
Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Ein-
satz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; 
FW = Einsatz von Süßwasserressourcen 

 

Gruppe 3 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ RESSOURCENEINSATZ: 1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion 

Transport zur Bau-
stelle 

Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

PERE [MJ] 1,25E+00 - - - 

PERM [MJ] 0,00E+00 - - - 

PERT [MJ] 1,25E+00 1,98E-02 2,26E-03 -6,09E-02 

PENRE [MJ] 2,10E+01 - - - 

PENRM [MJ] 3,60E+00 - - - 

PENRT [MJ] 2,46E+01 3,34E-01 2,63E-02 -6,41E-01 

SM [kg] 0 - - - 

RSF [MJ] 4,86E-05 2,49E-06 6,29E-06 -9,25E-06 

NRSF [MJ] 4,36E-04 2,60E-05 2,98E-05 -9,69E-05 

FW* [m³] - - - - 

Legende 

PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; 
PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = 

Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Ein-
satz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; 

FW = Einsatz von Süßwasserressourcen 

* Nicht alle der für die Berechnung der Ökobilanz verwendeten Dateninventare unterstützen den methodischen Ansatz zur 
Deklaration der Wasser- und Abfallindikatoren. Die Materialmengen, die durch diese Dateninventare abgebildet werden, tragen 
zu 28% zur Produktherstellung bei. Dies ist signifikant, da > 3% (bezogen auf die Masse der deklarierten Einheit). Die Indikato-
ren können daher nicht ausgewiesen werden (Beschluss des SVA vom 07.01.2013). 
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5.3 Andere Umweltinformationen, die verschiedene Abfallkategorien und Output-Stoffflüsse beschreiben 
Gruppe 1 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN:  
1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

HWD [kg] -* -* -* -* 

NHWD [kg] -* -* -* -* 

RWD [kg] -* -* -* -* 

CRU [kg] - - - - 

MFR [kg] - - - - 

MER [kg] - - - - 

EE [Typ] [MJ] - - 1,28E-01 - 

EE [Typ] [MJ] - - 3,09E-01 - 

Legende 
HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver 
Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energie-
rückgewinnung; EE = Exportierte Energie je Typ 

* Nicht alle der für die Berechnung der Ökobilanz verwendeten Dateninventare unterstützen den methodischen Ansatz zur 
Deklaration der Wasser- und Abfallindikatoren. Die Materialmengen, die durch diese Dateninventare abgebildet werden, tragen 
zu 5% zur Produktherstellung bei. Dies ist signifikant, da > 3% (bezogen auf die Masse der deklarierten Einheit). Die Indikatoren 
können daher nicht ausgewiesen werden (Beschluss des SVA vom 07.01.2013). 

 

Gruppe 2 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN:  
1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

HWD [kg] 8,93E-05 0,00E+00 3,37E-04 0,00E+00 

NHWD [kg] 1,12E+00 6,61E-05 1,29E-02 -2,40E-04 

RWD [kg] 2,51E-04 4,79E-07 1,28E-06 -3,63E-05 

CRU [kg] - - - - 

MFR [kg] - - - - 

MER [kg] - - - - 

EE [Typ] [MJ] - - 1,28E-01 - 

EE [Typ] [MJ] - - 3,09E-01 - 

Legende 
HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver 
Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energie-
rückgewinnung; EE = Exportierte Energie je Typ 
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Gruppe 3 

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ OUTPUT-FLÜSSE UND ABFALLKATEGORIEN:  
1 kg modifizierter mineralischer Mörtel 

  
Produktion Transport zur Baustelle Einbau Gutschrift 

Parameter Einheit A1-A3 A4 A5 D 

HWD [kg] -* -* -* -* 

NHWD [kg] -* -* -* -* 

RWD [kg] -* -* -* -* 

CRU [kg] - - - - 

MFR [kg] - - - - 

MER [kg] - - - - 

EE [Typ] [MJ] - - 1,28E-01 - 

EE [Typ] [MJ] - - 3,09E-01 - 

Legende 
HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver 
Abfall; CRU = Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energie-
rückgewinnung; EE = Exportierte Energie je Typ 

* Nicht alle der für die Berechnung der Ökobilanz verwendeten Dateninventare unterstützen den methodischen Ansatz zur 
Deklaration der Wasser- und Abfallindikatoren. Die Materialmengen, die durch diese Dateninventare abgebildet werden, tragen 
zu 28% zur Produktherstellung bei. Dies ist signifikant, da > 3% (bezogen auf die Masse der deklarierten Einheit). Die Indikato-
ren können daher nicht ausgewiesen werden (Beschluss des SVA vom 07.01.2013). 

6 LCA: Interpretation 
Der Hauptanteil des nicht erneuerbaren Primär-
energiebedarfs (PENRT) wird durch die Herstel-
lung der Vorprodukte bedingt (~70 bis ~90%). Dies 
erklärt sich dadurch, dass es sich fast ausschließlich 
um Vorprodukte aus mineralischen oder fossilen 
Rohstoffen handelt, welche energieintensiv in der 
Herstellung sind. Die vorrangig genutzten Energie-
träger sind deshalb Erdgas, Erdöl und Kohle.  

Während des Herstellungsprozesses wirken sich vor 
allem der Stromverbrauch (bis zu ca. 20%) sowie 
die Herstellung der Verpackungsmaterialien auf den 
nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf aus.  

Füllstoffe wirken sich generell nur minimal auf den 
Primärenergiebedarf aus im Gegensatz zu Dispersi-
onspulver, Additiven und Pigmenten.  

Aufgrund der Verbrennung des Verpackungsmateri-
als (A5) und der damit verbundenen Energierück-
gewinnung werden Gutschriften bis zu einer Höhe 
von ca. 7% erteilt.  

Der Anteil an erneuerbarer Primärenergie an der 
Gesamtprimärenergie kann bis zu 27% betragen. 
Hier zeigt sich bei den Vorprodukten vor allem der 
erneuerbare Anteil des Strommixes und der Gehalt 
des Beschleunigers Zitronensäure der aus Mais-
stärke hergestellt wird. Bei der Herstellung zeigt sich 
vor allem der Einsatz der Holzpaletten. Beim Mais- 
bzw. Holzwachstum wird Sonnenenergie zur Photo-
synthese benötigt, welche hier deshalb als erneuer-
bare Quelle der Primärenergie auftaucht. 

Das Treibhauspotential (GWP) wird bis zu über 
80% dominiert von der Herstellung der Vorprodukte. 
Bei der Installation (A5) wird die Verpackung ver-
brannt. Die dabei entstehenden Emissionen tragen 
zu max. ~16% zum GWP bei. Die Gutschriften, die 
durch die Strom- und Wärmeproduktion der Müll-
verbrennungsanlagen entstehen, reduzieren das 
GWP um bis zu 7%. Der Stromverbrauch während 
der Herstellung und die Transporte zur Baustelle 
spielen eine untergeordnete Rolle. Hauptverursa-
cher des Treibhauspotentials sind Kohlendioxide-
missionen.  

Beim Ozonabbaupotential (ODP) zeigt sich, dass 
die Einflüsse meist durch die Vorprodukte bedingt 
werden (~70 bis zu 100%), was hauptsächlich auf 
die Vorkette der Additive wie Beschleuniger oder 
Dispersionspulver sowie auf die Zementherstellung 
zurückzuführen ist.  

Das Versauerungspotential (AP) wird vor allem 
durch Stickoxide und Schwefeldioxid verursacht, die 
wiederum besonders bei der Herstellung der Vor-
produkte (bis zu 85%) entstehen. Portlandzement 
bzw. Dispersionspulver und Tonerdenzement – 
sofern in höheren Anteilen enthalten, spielen dabei 
die dominierende Rolle. Jedoch tragen auch Additi-
ve wie der Beschleuniger deutlich zum Versaue-
rungspotential bei. Bei der Herstellung wird das 
Versauerungspotential vor allem durch den Strom-
verbrauch bedingt. Deutlich trägt auch der Transport 
zur Baustelle (A4) bei. 

Beim Eutrophierungspotential (EP), spielen, ähn-
lich wie beim Versauerungspotential die Herstellung 
des Beschleunigers, die Portlandzement- bzw. Dis-
persionspulverherstellung die größte Rolle. Ist das 
Dispersionspulver in einem großen Anteil enthalten 
wie bei Gruppe 3, dominiert es das Eutrophierungs-
potential. Dabei tragen Stickoxidemissionen in Luft 
bis zu ca. 78% bei. Ammonium-, Nitrat- und Phos-
phatemissionen ins Wasser, tragen zu max. 20% 
zum EP bei.  

Der Beitrag der Vorprodukte zum Sommersmogpo-
tential (POCP) beträgt ca. 58 bis zu ca. 81%. Dabei 
dominiert die Herstellung des Dispersionspulvers – 
sofern enthalten – die größte Rolle. Weiterhin zeigt 
sich deutlich der Einfluss der Zementherstellung 
sowie des Beschleunigers. Die Stickstoffmonoxid-
emissionen, die beim Transport emittiert werden, 
haben einen negativen Einfluss auf das POCP, was 
zu Gutschriften führt. Hauptverursacher des POCPs 
sind die Emissionen von NMVOCs, Kohlenmonoxid, 
Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und VOCs.  

 



     

13  Umwelt Produktdeklaration DBC – IVK - VdL – Modifizierte mineralische Mörtel  
  

 

7 Nachweise  

7.1 VOC-Nachweis 

Spezielle Prüfungen und Nachweise sind im Rah-
men der Erstellung dieser Muster-
Umweltproduktdeklaration nicht durchgeführt bzw. 
erbracht worden.  

Sofern die Produkte in einem Anwendungsbereich 
eingesetzt werden, in denen die Prüfung/der Nach-
weis der VOC-Emission gefordert wird, sollen 

grundsätzlich in den individuellen EPDs die Nach-
weise vorgelegt werden.  

 

Für ausgewählte Produkte oder Anwendungen (z.B. 
Aufenthaltsraum) können VOC-Nachweise geführt 
werden. Es gelten folgende Grenzwerte (Maximal-
werte in [µg/m³]): 

 
Einstufung /  

EMICODE 
EC1 PLUS EC1 EC2 RAL UZ 113 (*) DIBt/AgBB 

TVOC (C6-C16) 

nach 3 / 28 d 
750 / 60 1000 / 100 3000 / 300 1000/100 10000 / 1000 

TSVOC (C16-C22) 

nach 28 Tagen 
40 50 100 50 100 

C1, C2 -Stoffe 
*  Summe nach 3Tagen,  
** je Einzelstoff nach 28 
Tagen 

10* / 1** 10* / 1** 10* / 1** 10* /1** - / 1** 

Summe Formaldehyd/ 

Acetaldehyd [ppb] 

nach 3 Tagen 

50/50 50/50 50/50 50/50 - /- 

VOC ohne NIK 

nach 28 Tagen 
40 - - 40 100 

R-Wert (28d) 1 - - 1 1 

(*) z.B. für Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe. 

 

Messverfahren: GEV-Prüfmethode zur Bestim-
mung der Emission von flüchtigen organischen 
Verbindungen aus Bauprodukten nach DIN EN ISO 
16000 Teil 3, Teil 6, Teil 9, Teil 11 in einer Prüf-
kammer. Prüfung auf CMR-Stoffe sowie 
TVOC/TSVOC nach 3 und 28 Tagen. 

Als Nachweis gilt das entsprechende Prüfzertifikat 
(z. B. EMICODE-Lizenz, Blauer Engel gemäß RAL 
113). Die Ergebnisse sind ggf. in Form der Emissi-
onsklasse anzugeben. 
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Fassung EN 15183:2006 

DIN EN 12004 

Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - An-
forderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizie-
rung und Bezeichnung; Deutsche Fassung 
EN 12004:2007+A1:2012 

DIN EN 1348 

Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Be-
stimmung der Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel 
für innen und außen; Deutsche Fassung 
EN 1348:2007 
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DIN EN 13888 

Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderun-
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EMICODE  
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